
Den Ausführungen des
§ 91 Abs 1 zufolge
dient das Ermittlungs-

verfahren dazu, den Sach-
verhalt durch Ermittlungen
soweit zu klären, dass die
Staatsanwaltschaft über An-
klage, Rücktritt von der
Verfolgung oder Einstellung
des Verfahrens entscheiden
kann. Als Ermittlung gilt
gemäß § 91 Abs 2 jede
Tätigkeit der Kriminalpoli-
zei, der Staatsanwaltschaft
oder des Gerichts, die zur
Aufklärung des Verdachts
einer Straftat dient. 

Systematisch unterschei-
den die im 2. Teil, 8. Haupt-
stück, des Strafprozessre-
formgesetzes zusammenge-
fassten Ermittlungsmaßnah-

men und Beweisaufnahmen
zwischen Folgendem:
1. Ermittlungsbefugnisse
der Kriminalpolizei.
1.1. Generell anordnungs-
freie Befugnisse.
1.2. Anordnungsfreie Be-
fugnisse bei Gefahr im Ver-
zug.
1.2.1. Befugnisse, die einer
Anordnung der Staatsan-
waltschaft bedürfen, ohne 
gerichtliche Bewilligung.
[Anmerkung: Nachträglich
ist die Genehmigung der
Staatsanwaltschaft einzuho-
len (§ 99 Abs 2)].
1.2.2. Bestimmte, explizit
im Gesetz genannte Befug-
nisse, die einer Anordnung
der Staatsanwaltschaft und
einer gerichtlichen Bewilli-

gung bedürfen [Anmerkung:
nachträglich ist die Geneh-
migung der Staatsanwalt-
schaft und die gerichtliche
Bewilligung erforderlich (§
99 Abs 3)].
2. Ermittlungsbefugnisse
über Anordnung der Staats-
anwaltschaft ohne Erforder-
nis einer gerichtlichen Be-
willigung.
3. Ermittlungsbefugnisse
über Anordnung der Staats-
anwaltschaft, der eine ge-
richtliche Bewilligung zu-
grunde liegt.
4. Exklusive gerichtliche Be-
fugnisse.

Der besseren Übersicht
wegen werden die unter-
schiedlichen Voraussetzun-
gen in Bezug auf die Aus-

übung einzelner Befugnisse
in einer Liste zusammenge-
fasst im Anhang dargestellt.

Die Konstruktion der
körperlichen Untersuchung
weicht von dieser Syste-
matik ab. Eine körperliche
Untersuchung kann bei Vor-
liegen von Gefahr im Ver-
zug von der Staatsanwalt-
schaft ausnahmsweise ohne
gerichtliche Bewilligung an-
geordnet werden (§ 123 Abs
3). Die Staatsanwaltschaft
hat in diesem Fall unverzüg-
lich die gerichtliche Bewilli-
gung einzuholen. Wird die-
se nicht erteilt, hat die
Staatsanwaltschaft die An-
ordnung sofort zu widerru-
fen und das Ergebnis der
körperlichen Untersuchung
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Festnahme durch Polizisten: Mit dem Strafprozessreformgesetz wurde die Aufgabenverteilung zwischen Kriminalpolizei, 
Staatsanwaltschaft und Gericht neu geregelt.

Das neue Ermittlungsverfahren
Serie StPO-Reform (3. Teil): Die Aufgabenverteilung zwischen Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft 

und Gericht.



vernichten zu lassen. Im
Hinblick auf die Leitungs-
befugnis der Staatsanwalt-
schaft scheint es auf den
ersten Blick ungewöhnlich,
dass der Kriminalpolizei bei
Gefahr im Verzug, in den
meisten Fällen (Durchsu-
chung von Räumen, die dem
Hausrecht unterliegen, Be-
sichtigung des unbekleide-
ten Körpers einer Person,
Festnahme) weitergehende
Befugnisse eingeräumt wer-
den als der Staatsanwalt-
schaft. Nur bei der körperli-
chen Untersuchung wurde
der Staatsanwaltschaft eine
vorläufige Anordnungsbe-
fugnis eingeräumt. 

In der Praxis bedeutet
dies, dass der von der Kri-
minalpolizei kontaktierte
Staatsanwalt, der seinerseits
nun den Richter nicht errei-
chen kann, auch nicht auf
Grund der gebotenen Dring-
lichkeit (vorläufig) bei-
spielsweise eine Festnahme
anordnen darf, sondern die

Kriminalpolizei prüfen
muss, ob sie wegen der Un-
aufschiebbarkeit der gebote-
nen Maßnahme von sich aus
tätig werden muss. Aller-
dings ist aufgrund des Ko-
operationsverhältnisses da-
von auszugehen, dass der
Staatsanwalt in solchen Fäl-
len der Kriminalpolizei be-
ratend zur Seite stehen wird.

Was die Zusammenarbeit
von Kriminalpolizei und
Staatsanwaltschaft generell
betrifft, ging der Gesetzge-
ber davon aus, dass sie ko-
operativ zusammenwirken.
Sollte es – ausnahmsweise –
einmal nicht so harmonisch
ablaufen, muss der Staatsan-
walt das letzte Wort haben –
als derjenige, der die Lei-
tungsbefugnis und somit
auch die Verantwortung zu
tragen hat. 

„Kriminalpolizei und
Staatsanwaltschaft haben
das Ermittlungsverfahren
soweit wie möglich im Ein-
vernehmen zu führen.“ § 98

Abs 1 erster Satz normiert
hier sozusagen das koopera-
tive Element. 

„Die Staatsanwaltschaft
leitet das Ermittlungsver-
fahren und entscheidet über
dessen Fortgang und Been-
digung. Gegen ihren erklär-
ten Willen darf ein Ermitt-
lungsverfahren weder ein-
geleitet noch fortgesetzt
werden.“ § 101 Abs 1 bein-
haltet das hierarchische Ele-
ment.

Um mögliche Auffas-
sungsdifferenzen hinsicht-
lich des Zusammenwirkens
zu vermeiden, vielleicht
aber auch um die staatsan-
waltschaftliche Leitungsbe-
fugnis nochmals ausdrück-
lich hervorzuheben, hält §
98 Abs 1 zweiter Satz expli-
zit fest, dass im Falle des
nicht erzielbaren Einverneh-
mens, die Staatsanwalt-
schaft die erforderlichen
Anordnungen zu erteilen
hat, die von der Kriminalpo-
lizei zu befolgen sind.

Das Zusammenwirken
von Kriminalpolizei, Staats-
anwaltschaft und Gericht
lässt sich am besten anhand
eines Beispiels erklären: 

Die Durchsuchung einer
Wohnung (iSv § 117 Z 2 lit.
b) ist gemäß § 119 Abs 1
zulässig, wenn auf Grund
bestimmter Tatsachen anzu-
nehmen ist, dass sich dort
eine Person verbirgt, die ei-
ner Straftat verdächtig ist,
oder Gegenstände oder Spu-
ren befinden, die sicherzu-
stellen oder auszuwerten
sind. Die Kriminalpolizei
benötigt für eine derartige
Durchsuchung grundsätzlich
eine Anordnung der Staats-
anwaltschaft, der eine ge-
richtliche Bewilligung zu-
grunde liegt (§ 120 Abs 1). 

Die Kriminalpolizei wird
nach ersten Erhebungen mit
dem Staatsanwalt Kontakt
aufnehmen und mit ihm an-
hand der vorliegenden Er-
mittlungsergebnisse die
weitere Vorgangsweise be-
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Polizisten: Nach dem Strafprozessreformgesetz haben Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren soweit
wie möglich im Einvernehmen zu führen.
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sprechen. In den meisten
Fällen werden Staatsanwalt
und Kriminalpolizei vorerst
telefonieren. Die Kriminal-
polizei wird die Durchsu-
chung der Wohnung vor-
schlagen, wenn sie diese
Maßnahme als notwendig
erachtet. In diesen Fällen
wird es aufgrund der Dring-
lichkeit zur vorläufig
(fern)mündlichen Übermitt-
lung der Anordnung und
Genehmigung im Sinne des
§ 102 Abs 1 kommen. 

Unabhängig davon hat
die Kriminalpolizei ihre Er-
mittlungen aktenmäßig fest-
zuhalten und der Staatsan-
waltschaft schriftlich zu be-
richten. Die Kriminalpolizei
wird die bisherigen Ermitt-
lungsergebnisse in einem
Anlassbericht (§ 100 Abs 2
Z 2) zusammenfassen und
der Staatsanwaltschaft über
alle Fakten berichten, auf
deren Grundlage der Staats-
anwalt eine Entscheidung
trifft. Kommt der Staatsan-
walt nach Prüfung des kri-
minalpolizeilichen Berichts
zu der Ansicht, es wäre eine
Hausdurchsuchung notwen-
dig, ist es dessen Aufgabe,
die erforderliche gerichtli-
che Bewilligung einzuholen. 

Das Gericht hat über den
Antrag des Staatsanwalts
auf Bewilligung der Haus-
durchsuchung zu entschei-
den und ist gesetzlich ver-
pflichtet, im Falle einer Be-
willigung dieser Maßnahme,
eine Frist zu setzen, inner-
halb derer der Staatsanwalt
die Kriminalpolizei zur
Durchsuchung der gegen-
ständlichen Wohnung an-
weisen kann. Das Recht
(und die Pflicht) des Ge-
richts, eine solche Bewilli-
gung erst nach Prüfung der
Voraussetzungen zu ertei-
len, ist Auswirkung des
Rechtsschutzgedankens im
Strafprozessreformgesetz.
Im weiteren Sinn ist auch
die Befristung der Bewilli-
gung Teil dieses Rechts-
schutzes. Nach ungenütztem
Ablauf dieser Frist tritt die

Bewilligung außer Kraft (§
105 Abs 1). Die gerichtliche
Bewilligung ist als Durchsu-
chungsermächtigung anzu-
sehen, über deren Durch-
führung die Staatsanwalt-
schaft zu entscheiden hat.
Sind in der Zwischenzeit die
Voraussetzungen, unter de-
nen der Antrag erteilt wur-
de, weggefallen oder haben
sich diese derart geändert,
dass die Durchführung
rechtswidrig, unverhältnis-
mäßig oder nicht mehr
zweckmäßig wäre, hat die
Staatsanwaltschaft von der
Durchsuchung abzusehen
und das Gericht hievon zu
verständigen (§ 101 Abs 3).
Ausgehend von zwi-
schenzeitlich unveränderten
Verhältnissen, hat die
Staatsanwaltschaft der Kri-
minalpolizei die Anordnung
zur Durchführung der Haus-
durchsuchung schriftlich zu
übermitteln. In dringenden
Fällen können solche An-
ordnungen und Genehmi-
gungen vorläufig auch
mündlich übermittelt wer-
den (§ 102 Abs 1). Interes-
santerweise sieht das Gesetz
eine derartige Vorgehens-
weise nur im Verkehr zwi-
schen Staatsanwaltschaft
und Kriminalpolizei vor,

nicht aber zwischen Staats-
anwaltschaft und Gericht.
Es darf aber davon ausge-
gangen werden, dass auch
auf dieser Ebene eine derar-
tige Kommunikationsschie-
ne besteht. Im Ergebnis
wird der Kriminalpolizei für
die Durchsuchung der Woh-
nung eine schriftliche An-
ordnung der Staatsanwalt-
schaft samt gerichtlicher
Bewilligung vorliegen. Son-
derfälle, wie das Einschrei-
ten bei Gefahr im Verzug,
bleiben späteren Betrach-
tungen vorbehalten. 

Ausgewählte Befugnisse

A.   Durchsuchung von
Personen. Manche Bestim-
mungen der StPO 1975 (§
139 Abs 2 StPO 1975) über
die Personsdurchsuchung
erscheinen nicht mehr zeit-
gemäß. Formulierungen, die
etwa eine Ermächtigung
enthalten, Personen, die
übel beleumundet sind, nur
aufgrund dieses Umstands
zu durchsuchen, diskrimi-
nieren Angehörige sozialer
Randschichten und sind ei-
ner verfassungskonformen
Auslegung nur sehr schwer
zugänglich. Daher hat der
Gesetzgeber im Strafpro-

zessreformgesetz klare Be-
stimmungen geschaffen, die
für alle Beteiligten im Straf-
verfahren Rechtssicherheit
schaffen.

Bevor man sich mit den
Fällen auseinandersetzt, in
denen eine Durchsuchung
einer Person zulässig ist,
und mit den Formvorschrif-
ten, die bei der Vornahme
einer solchen Ermittlungs-
maßnahme einzuhalten sind,
ist es erforderlich, sich mit
der Bedeutung des neuen
Begriffs auseinander zu set-
zen. Was dem Normanwen-
der im ersten Moment bei
Anwendung der Wortinter-
pretation unzweifelhaft
scheint, nämlich, dass der
Begriff Personsdurchsu-
chung die Durchsuchung
der Bekleidung meint, kann
nach Studium der Legaldefi-
nition so nicht aufrechter-
halten werden. Der Gesetz-
geber hat differenziert:
Gemäß § 117 Z 3 ist die
„Durchsuchung einer Per-
son“: die Durchsuchung der
Bekleidung einer Person
und der Gegenstände, die
sie bei sich hat (lit. a) und
die Besichtigung des unbe-
kleideten Körpers einer Per-
son (lit. b).  Während der
erste Begriff mit dem übli-
chen Sprachgebrauch im
Einklang steht, bereitet die
zweite Form der Durchsu-
chung einer Person Schwie-
rigkeiten und läuft Gefahr,
mit der körperlichen Unter-
suchung (§ 123) verwech-
selt zu werden, die unter
Punkt B näher vorgestellt
wird.

Warum wurde diese Dif-
ferenzierung vom Gesetzge-
ber vorgenommen, wenn es
sich bei beiden Fallkonstel-
lationen um eine Persons-
durchsuchung handelt? Der
Unterschied liegt in der In-
tensität des Eingriffs in die
Privat- und Intimsphäre. 

Während die Durchsu-
chung der Bekleidung einer
Person und der Gegenstän-
de, die sie bei sich hat, von
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Durchsuchung einer Person: Umfasst die Durchsuchung der
Bekleidung und der Gegenstände, die sie bei sich hat sowie
die Besichtigung des unbekleideten Körpers.



der Kriminalpolizei (unter
Beachtung des Gesetz- und
Verhältnismäßigkeitsprin-
zips) selbstständig vorge-
nommen werden kann, be-
darf die Besichtigung des
unbekleideten Körpers einer
Person einer Anordnung der
Staatsanwaltschaft, der eine
gerichtliche Bewilligung zu-
grunde liegt. Nur bei Gefahr
im Verzug darf die Krimi-
nalpolizei (ausnahmsweise)
die Besichtigung des unbe-
kleideten Körpers einer Per-
son selbst vornehmen, hat
aber sobald wie möglich der
Staatsanwaltschaft einen
Anlassbericht darüber zu er-
statten. Die Staatsanwalt-
schaft hat dann im Nachhin-
ein eine Entscheidung des
Gerichts zu beantragen.
Wird die Bewilligung nicht
erteilt, so haben Staatsan-
waltschaft und Kriminalpo-
lizei mit den ihnen zu Gebo-
te stehenden rechtlichen
Mitteln den der gerichtli-
chen Entscheidung entspre-
chenden Rechtszustand her-
zustellen.

Welche Fälle berechtigen
die Kriminalpolizei, eine
Durchsuchung einer Person
vorzunehmen? Die Durch-
führung der Durchsuchung
einer Person ist gemäß §
119 Abs 2 zulässig, wenn
eine Person 
1. festgenommen oder auf
frischer Tat betreten wurde, 
2. einer Straftat verdächtig
ist und auf Grund bestimm-
ter Tatsachen anzunehmen
ist, dass sie Gegenstände,
die der Sicherstellung unter-
liegen, bei sich oder Spuren
an sich habe, 
3. durch eine Straftat Verlet-
zungen erlitten oder andere
Veränderungen am Körper
erfahren haben könnte, de-
ren Feststellung für Zwecke
eines Strafverfahrens erfor-
derlich ist.

Die beiden ersten Fall-
konstellationen sind der
häufigste Anwendungsbe-
reich und kommen definiti-
onsgemäß bei der klassi-

schen Durchsuchung einer
Person, nämlich der Durch-
suchung der Bekleidung ei-
ner Person und der Gegen-
stände, die sie bei sich hat,
zur Anwendung, während
die Feststellung von Verlet-
zungen und Veränderungen
am Körper Gegenstand der
Besichtigung des (unbeklei-
deten) Körpers ist.

Welchen Zweck hat eine
nach der StPO vorgenom-
mene Durchsuchung einer
Person zu erfüllen? Die
Zweckbestimmung des § 1
gibt die Antwort: Strafver-
folgung, insbesondere die
Aufklärung von Straftaten.
Aus diesem Blickwinkel ist
auch die Regelung der Z 1
zu verstehen, wenngleich
man geneigt ist, auch Ele-
mente der Gefahrenabwehr
zu erkennen. Diese ist aber
nicht Regelungsgegenstand
der Strafprozessordnung
sondern des Sicherheitspoli-
zeigesetzes.

Welche Formvorschriften
sind bei Durchsuchung einer
Person zu beachten?  Vor
jeder Durchsuchung ist der
Betroffene unter Angabe der
hiefür maßgebenden Gründe
aufzufordern, die Durchsu-
chung zuzulassen oder das
Gesuchte freiwillig heraus-
zugeben. Von dieser Auf-
forderung darf nur bei Ge-
fahr im Verzug sowie im
Fall der Festnahme oder bei
Betreten auf frischer Tat ab-
gesehen werden. Eine
Durchsuchung einer Person
kann auch gegen den Willen
des Beschuldigten durch
Anwendung von Zwang (§
93) durchgesetzt werden. 

Unzulässig ist die An-
wendung von Zwang im
Fall der Durchsuchung eines
Opfers, das nach Verletzun-
gen oder körperlichen Ver-
änderungen durchsucht wer-
den soll. Der Betroffene hat
das Recht, im Falle einer
Besichtigung seines unbe-
kleideten Körpers eine Ver-
trauensperson zuzuziehen.

Sofern der Betroffene dieses
Recht in Anspruch nimmt,
hat die Kriminalpolizei ge-
wisse Zeit (die im Einzelfall
unterschiedlich zu beurtei-
len ist) zuzuwarten, bis die
Vertrauensperson eingetrof-
fen ist. Eine solche Durch-
suchung ist stets von einer
Person desselben Ge-
schlechts oder von einem
Arzt unter Achtung der
Würde der zu untersuchen-
den Person vorzunehmen.

Bei der Durchführung je-
der Durchsuchung einer
Person sind Aufsehen,
Belästigungen und Störun-
gen auf das unvermeidbare
Maß zu beschränken. 

In jedem Fall ist dem Be-
troffenen sogleich oder
längstens binnen 24 Stunden
eine Bestätigung über die
Durchsuchung und deren
Ergebnis, im Falle der Be-
sichtigung des unbekleide-
ten Körpers einer Person,
auch die Anordnung der
Staatsanwaltschaft und die
gerichtliche Bewilligung
auszufolgen oder zuzustel-
len.

Die Besichtigung des un-
bekleideten Körpers im poli-
zeilichen Alltag. Diese Form
der Durchsuchung einer
Person bedarf grundsätzlich
einer Anordnung der Staats-
anwaltschaft und einer ge-
richtlichen Bewilligung.
Nur bei Gefahr im Verzug
darf die Kriminalpolizei die-
se Befugnis aus eigenem
ausüben. Hier dürfte der Ge-
setzgeber – bei allem Ver-
ständnis, was die Eingriffs-
intensität betrifft – ein we-
nig übers Ziel geschossen
haben. Erweist sich diese
Maßnahme auf Grund be-
stimmter Tatsachen als er-
forderlich, wird sie die Kri-
minalpolizei durchführen
müssen. Hiezu jedes Mal
die Staatsanwaltschaft und
das Gericht bemühen zu
müssen, scheint überzogen.
Zumindest in den Fällen, in
denen sogar eine Festnahme
des Beschuldigten möglich

ist, hätte der Gesetzgeber
von solchen strengen For-
malerfordernissen Abstand
nehmen können. 

Wie weit darf ein Exeku-
tivorgan gehen, wenn es ei-
ne Person durchsuchen will
und dabei gar kein Interesse
an der Besichtigung des un-
bekleideten Körpers hat?
Bei bestimmten strafbaren
Handlungen (z. B. bei der
Bekämpfung der Suchtmit-
telkriminalität), die beson-
ders sorgfältiges Suchen er-
fordern, ist es nicht unüb-
lich, dass Beschuldigte
Suchtmittel auch in der Un-
terwäsche verbergen. Abge-
sehen von den „Body-
packern“, gibt es Beschul-
digte, die an den verschie-
densten Stellen außerhalb
(und innerhalb) des Körpers
Suchtmittel verbergen. 

Darf ein solcher Beschul-
digter aufgefordert werden,
die Unterwäsche abzulegen
bzw. kann dessen Unterwä-
sche, dem Willen des Beam-
ten folgend, im Rahmen der
Befugnis „Durchsuchung
der Bekleidung einer Person
und der Gegenstände, die
sie bei sich hat“ noch recht-
mäßig durchsucht werden,
oder liegt schon eine „Be-
sichtigung des unbekleide-
ten Körpers“ vor, obwohl
der Beamte den Körper gar
nicht besichtigen möchte?
Eine klare Antwort auf die-
se Frage scheint nicht mög-
lich zu sein, weil es auf den
Ablauf der Durchsuchung
ankommen wird. Sobald die
Intimsphäre von Menschen
berührt wird (wovon bei
Ansichtigwerden von Ge-
schlechtsteilen jedenfalls
auszugehen ist), liegt un-
zweifelhaft eine „Besichti-
gung des unbekleideten
Körpers“ vor, unabhängig
davon, ob dies der Intention
des Exekutivbeamten ent-
spricht oder nicht. Bei Ge-
fahr im Verzug, d. h. wenn
der Erfolg dieser Maßnahme
bei einem Zuwarten verei-
telt oder wesentlich er-
schwert würde, darf die Be-
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sichtigung des unbekleide-
ten Körpers einer Person
vom Exekutivorgan anord-
nungsfrei vorgenommen
werden. In diesem Fall hat
die Kriminalpolizei sobald
wie möglich der Staatsan-
waltschaft zu berichten (§
100 Abs 2 Z 2), die im
Nachhinein eine Entschei-
dung des Gerichts über die
Zulässigkeit der Durchsu-
chung (§ 99 Abs 3) zu be-
antragen hat. Wird die Be-
willigung nicht erteilt, so
haben Staatsanwaltschaft
und Kriminalpolizei mit den
ihnen zu Gebote stehenden
rechtlichen Mitteln den der
gerichtlichen Entscheidung
entsprechenden Rechtszu-
stand herzustellen.

In jenen Fällen, in denen
Gefahrenabwehr Motiv der
Durchsuchung ist, wird § 40
SPG Rechtsgrundlage der
Durchsuchung sein und ist
rein begrifflich kein Platz
für eine Durchsuchung einer
Person nach der Strafpro-
zessordnung. Kommt es bei
einer solchen Durchsuchung
nach gefährlichen Gegen-
ständen zum Fund von Be-
weismitteln einer gerichtlich
strafbaren Handlung, sind
diese nach den Bestimmun-
gen der StPO sicherzustel-
len. Unzulässig wäre aber
eine willkürliche Durchsu-
chung gemäß § 40 SPG, die
von vornherein auf eine Su-
che nach Beweisgegenstän-
den abzielt. Der Vollstän-
digkeit halber wird darauf
hingewiesen, dass auch bei
Durchsuchungen nach ande-
ren Rechtsnormen (bei-
spielsweise die Durchsu-
chung festgenommener Per-
sonen vor der Abgabe in
den Arrest gemäß § 6 Abs 4
Anhalteordnung) aufgefun-
dene Gegenstände sicherge-
stellt werden dürfen.

B.   Körperliche Untersu-
chung. Der Begriff „körper-
liche Untersuchung“ liegt
im allgemeinen Sprachge-
brauch einer „Besichtigung
des unbekleideten Körpers

einer Person“ sehr nahe,
wodurch diese beiden unter-
schiedlichen Befugnisse
verwechslungsanfällig sind. 

Eine körperliche Unter-
suchung ist die Durchsu-
chung von Körperöffnun-
gen, die Abnahme einer
Blutprobe und jeder andere
Eingriff in die körperliche
Integrität einer Person. 

Der wesentliche Unter-
schied zur Besichtigung des
unbekleideten Körpers einer
Person ist, dass diese Be-
sichtigung eine besondere
Form des Augenscheins ist,
während es bei der körperli-
chen Untersuchung zu ei-
nem Eingriff in die körperli-
che Integrität kommt.

Wer kann eine körperli-
che Untersuchung anord-
nen, wer darf sie durch-
führen? Eine körperliche
Untersuchung ist von der
Staatsanwaltschaft auf
Grund einer gerichtlichen
Bewilligung anzuordnen.
Bei Gefahr im Verzug kann
die Untersuchung auch auf
Grund einer Anordnung der
Staatsanwaltschaft durchge-
führt werden, doch hat die
Staatsanwaltschaft in die-

sem Fall unverzüglich die
gerichtliche Bewilligung
einzuholen. Wird diese
nicht erteilt, so hat die
Staatsanwaltschaft die An-
ordnung sofort zu widerru-
fen und das Ergebnis der
körperlichen Untersuchung
vernichten zu lassen. Es gibt
– mit Ausnahme des Mund-
höhlenabstrichs, dem der
nicht in die körperliche Inte-
grität eingreifende Nackena-
brieb gleichzuhalten ist –
keine Ermächtigung der
Kriminalpolizei zur anord-
nungsfreien Vornahme einer
körperlichen Untersuchung.

Jede körperliche Unter-
suchung ist von einem Arzt
vorzunehmen, wobei opera-
tive Eingriffe und alle Ein-
griffe, die eine Gesundheits-
schädigung von mehr als
dreitägiger Dauer bewirken
könnten, unzulässig sind.
Andere Eingriffe dürfen
vorgenommen werden,
wenn die zu untersuchende
Person nach Aufklärung
über die möglichen Folgen
ausdrücklich zustimmt. Nur
ein Mundhöhlenabstrich
kann auch von einem für
diesen Zweck besonders ge-
schulten Organ der Krimi-

nalpolizei abgenommen
werden.

Welche Fälle berechtigen
zur Vornahme einer körper-
lichen Untersuchung? Eine
körperliche Untersuchung
ist zulässig, wenn
1. auf Grund bestimmter
Tatsachen anzunehmen ist,
dass eine Person Spuren
hinterlassen hat, deren Si-
cherstellung und Untersu-
chung für die Aufklärung
einer Straftat wesentlich
sind,
2. auf Grund bestimmter
Tatsachen anzunehmen ist,
dass eine Person Gegenstän-
de im Körper verbirgt, die
der Sicherstellung unterlie-
gen, oder
3. Tatsachen, die für die
Aufklärung einer Straftat
oder die Beurteilung der Zu-
rechnungsfähigkeit von
maßgebender Bedeutung
sind, auf andere Weise nicht
festgestellt werden können.

Werden alkoholisierte
Beschuldigte zur Beurtei-
lung ihrer Haft- und De-
liktsfähigkeit von einem
Arzt untersucht, liegt erst
dann eine körperliche Un-
tersuchung im Sinne von §
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Mundhöhlenabstrich: Kann auch von einem besonders geschulten Organ der Kriminalpolizei
vorgenommen werden. Sonst muss jede körperliche Untersuchung von einem Arzt vorgenom-
men werden. 



117 Z 4 vor, wenn es zu ei-
nem Eingriff in die körperli-
che Integrität kommt. Eine
unterhalb dieser Schwelle
angesiedelte Untersuchung
wäre als Augenschein, wenn
auch durch einen Sachver-
ständigen, zu werten. Auch
die Untersuchung der Atem-
luft auf Alkoholgehalt mit
einem Atemalkoholmess-
gerät (Alkomat) stellt keine
körperliche Untersuchung
im Sinne von § 117 Z 4 dar.

Eine Reihenuntersu-
chung zum Abgleich mit ei-
ner biologischen Spur ist
zulässig, wenn auf Grund
bestimmter Tatsachen anzu-
nehmen ist, dass sich der
Täter in einem bestimmten
Personenkreis befindet (z.
B. alle Männer einer Sied-
lung) und die Aufklärung
einer mit mehr als fünf Jah-
ren Freiheitsstrafe bedroh-
ten Straftat oder eines Ver-
brechens nach dem 10. Ab-
schnitt des Strafgesetzbu-
ches andernfalls wesentlich
erschwert wäre.

Eine Blutabnahme oder
ein vergleichbar geringfügi-
ger Eingriff, bei dem der
Eintritt von anderen als bloß
unbedeutenden Folgen aus-
geschlossen ist, darf ohne
Einwilligung des Betroffe-
nen vorgenommen werden,
wenn
1. die Person im Verdacht
steht, durch Ausübung einer
gefährlichen Tätigkeit in al-
koholisiertem oder sonst
durch ein berauschendes
Mittel beeinträchtigtem Zu-
stand eine Straftat gegen
Leib oder Leben begangen
zu haben, oder
2. die körperliche Untersu-
chung des Beschuldigten
zur Aufklärung einer mit
mehr als fünf Jahren Frei-
heitsstrafe bedrohten Straf-
tat oder eines Verbrechens
nach dem 10. Abschnitt des
Strafgesetzbuches erforder-
lich ist. 

Diese Bestimmung kann
in einem gewissen Span-
nungsverhältnis zum Nemo-
tenetur-Prinzip gesehen

werden, d. h. zum Verbot
sich selbst belasten (ankla-
gen) zu müssen.  In der
StVO 1960 hat sich der Ge-
setzgeber durch Verfas-
sungsbestimmungen abgesi-
chert (siehe § 5 Abs 6 und
10 leg cit): Personen, von
denen vermutet werden
kann, dass sie sich in einem
durch Alkohol- oder Sucht-
gift beeinträchtigten Zu-
stand befinden, haben eine
Blutabnahme vornehmen zu
lassen. Es wäre allerdings
vermessen, deshalb die Be-
stimmungen der StPO über
die zwangsweise Blutabnah-
me a priori als verfassungs-
rechtlich bedenklich anzuse-
hen. Trotzdem kann einer
möglichen Anrufung des
Verfassungsgerichtshofs mit
gewissem Interesse entge-
gengesehen werden. Interes-

sant in diesem Zusammen-
hang ist auch die „Gewich-
tung“. Offensichtlich war es
dem Gesetzgeber ein Anlie-
gen, Personen, die in einem
durch Alkohol oder Sucht-
gift beeinträchtigen Zustand
ein Fahrzeug lenken, und
dabei eine Person verletzen,
auch mit den Mitteln und
Möglichkeiten der Strafpro-
zessordnung verfolgen zu
können.

Die Bestimmung zielt
nicht nur auf alkohol- und
suchtgiftbeeinträchtigte
Fahrzeuglenker ab, mit der
Formulierung „Ausübung
einer gefährlichen Tätig-
keit“ werden auch andere
Tätigkeiten, wie z. B. Schi
fahren oder gefahrengeneig-
te Arbeiten (z. B. Bedienen
bestimmter Maschinen) um-
fasst. Umso verwunderli-

cher ist daher die Zurück-
haltung des Gesetzgebers
bei  schwerer Kriminalität,
wo die Eingriffsschranke
bei Straftaten angesiedelt
wurde, die mit mehr als fünf
Jahren Freiheitsstrafe be-
droht sind. In der politi-
schen Diskussion werden
Verhältnismäßigkeitsüberle-
gungen den Ausschlag dafür
gegeben haben. Nach An-
sicht der Autoren wäre wohl
auch die Verbrechensgrenze
(§ 17 StGB) sachlich durch-
aus zu rechtfertigen gewe-
sen.

Welche Formvorschriften
sind bei der körperlichen
Untersuchung zu beachten?
Die wesentlichen Formvor-
schriften über die Durchsu-
chung einer Person sind
auch bei der körperlichen
Untersuchung sinngemäß
anzuwenden. So ist der Be-
troffene unter Angabe der
hiefür maßgebenden Gründe
aufzufordern, die körperli-
che Untersuchung zuzulas-
sen. Eine körperliche Unter-
suchung gegen den Willen
des Betroffenen durch An-
wendung von Zwang (§ 93)
darf beim Opfer nicht erfol-
gen. Der Betroffene hat das
Recht, bei einer körperli-
chen Untersuchung eine
Person seines Vertrauens
zuzuziehen. Bei der Durch-
führung sind Aufsehen,
Belästigungen und Störun-
gen auf das unvermeidbare
Maß zu beschränken. 

In jedem Fall ist dem Be-
troffenen sogleich oder
längstens binnen 24 Stunden
eine Bestätigung über die
körperliche Untersuchung
und deren Ergebnis sowie
die Anordnung der Staatsan-
waltschaft samt gerichtli-
cher Bewilligung auszufol-
gen oder zuzustellen.

Franz Eigner/
Walter Dillinger

In der nächsten Ausgabe:
Durchsuchung von Räumen,
Wohnungen, Fahrzeugen;
Sicherstellung.
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§ 43 SMG und körper-
liche Untersuchung.

§ 43 SMG ermöglicht
es dem festgenommenen
Beschuldigten, der im Ver-
dacht steht, Suchtmittel in
seinem Körper verborgen
zu haben, zu verlangen,
diesen Verdacht mittels
bildgebender Untersu-
chung zu beseitigen und
dadurch seine Anhaltung
zu verkürzen. Dieses Recht
des Beschuldigten sich

„freizubeweisen“ ist der
körperlichen Untersuchung
nicht untergeordnet, son-
dern eine freiwillige Mit-
wirkung des Beschuldig-
ten, die eine körperliche
Untersuchung nicht erfor-
derlich macht. 

Der wesentliche Unter-
schied besteht darin, dass
eine körperliche Untersu-
chung bei Vorliegen der
Voraussetzungen auch
zwangsweise durchgeführt
werden kann. 

E X K U R S

Alkomattest: Keine „körperliche Untersuchung“ im Sinne des
§ 117 Z 4 StPO.



1. Ermittlungsbefugnisse
der Kriminalpolizei

1.1. Generell anordnungs-
freie Befugnisse
• Anwendung von Zwangs-
gewalt (§ 93 Abs. 1); Hin-
weis: Die Ausübung von
Zwangsgewalt ist keine ei-
genständige Ermittlungsbe-
fugnis, sondern darf nur zur
Durchsetzung einer gesetzli-
chen Befugnis eingesetzt
werden.
• Anbringen von Siegeln (§
93 Abs. 3)
• Absperren von Tatorten (§
93 Abs. 3)
• Wegweisen von Störern 
(§ 94)
• Selbstständige, allgemeine
Ermittlungstätigkeit (§ 99
Abs.1 iVm 91 Abs. 2)
• Sicherstellung von Gegen-
ständen (§ 109 Z 1 lit. a, §
110 Abs. 3)
• Identitätsfeststellung (§
118)
• Durchsuchung einer Person
(§ 117 Z 3 lit. a, 120 Abs. 2)
• Durchsuchung von nicht
allgemein zugänglichen
Grundstücken, Räumen,
Fahrzeugen und Behältnissen
(§ 117 Z 2 lit. a, 120 Abs. 2) 
• Aufhebung einer Sicherstel-
lung (§ 113 Abs. 1)
• Abnahme eines Mund-
höhlenabstrichs (§ 123 Abs.
3 letzter Satz)
• molekulargenetische Unter-
suchung von Tatortspuren 
(§ 124 Abs. 2  zweiter Fall)
• Leichenbeschau (§ 128
Abs. 1)
• (einfache) Observation (§
130 Abs. 1) 
• (einfache) verdeckte Er-
mittlung  (§ 131 Abs. 1)
• optische und akustische
Überwachung von Personen
im Fall einer Geiselnahme 
(§ 136 Abs. 1 Z 1)
• Augenschein (§ 149 Abs. 2)
Erkundigung (§ 152 )
• Vernehmung von Beschul-
digten (§§ 153, 164)
• Vernehmung von Zeugen
(§§ 153 ff)
• Ladung zur Vernehmung

(§ 153)
• Vorführung zur Verneh-
mung (§ 153)
• Sachenfahndung (§ 169
Abs. 2)
• Festnahme (§ 171 Abs. 2 Z
1 iVm § 170 Abs. 1 Z 1)

1.2. anordnungsfreie Befug-
nisse bei Gefahr im Verzug
Hinweis: Gefahr im Verzug
bedeutet, dass die Einholung
einer Anordnung der Staats-
anwaltschaft zum Zeitpunkt
des Einschreitens nicht mög-
lich ist und ein Zuwarten den
Erfolg der Ermittlungsmaß-
nahme vereiteln oder wesent-
lich erschweren würde. Bei
Anwendung von Befugnissen
der StPO muss sich Gefahr
im Verzug an Zwecken der
Strafverfolgung (§ 1) orien-
tieren und kann nicht auf Ge-
fahrenabwehr gestützt wer-
den.

1.2.1. Befugnisse, die einer
Anordnung der Staatsanwalt-
schaft bedürfen (ohne Erfor-
dernis einer gerichtliche Be-
willigung) – § 99 Abs. 2: „Ist
für eine Ermittlungsmaßnah-
me eine Anordnung der
Staatsanwaltschaft erforder-
lich, so kann die Kriminalpo-
lizei diese Befugnis bei Ge-
fahr im Verzug ohne diese
Anordnung ausüben. In die-
sem Fall hat die Kriminalpo-
lizei unverzüglich um Ge-
nehmigung anzufragen (§
100 Abs. 2 Z 2); wird diese
nicht erteilt, so hat die Krimi-
nalpolizei die Ermittlungs-
handlung sogleich zu been-
den und den ursprünglichen
Zustand soweit wie möglich
wieder herzustellen.“
• Aufzählung dieser Befug-
nisse unter Punkt 2.

1.2.2. bestimmte, explizit im
Gesetz genannte Befugnisse,
die einer Anordnung der
Staatsanwaltschaft und einer
gerichtlichen Bewilligung
bedürfen – § 99 Abs.3: „Er-
fordert die Anordnung je-
doch eine gerichtliche Bewil-

ligung, so ist die Ermitt-
lungsmaßnahme bei Gefahr
im Verzug ohne diese Bewil-
ligung nur dann zulässig,
wenn das Gesetz dies aus-
drücklich vorsieht.“
• Durchsuchung eines durch
das Hausrecht geschützten
Orts und darin befindlicher
Gegenstände (§ 117 Z 2 lit.
b, § 120 Abs. 1) 
• Besichtigung des unbeklei-
deten Körpers einer Person
(§ 117 Z 3 lit. b, § 120 Abs
1)
• Festnahme (§ 171 Abs. 2 Z
2); Anmerkung: Bei der Fest-
nahme entfällt die Einholung
der nachträglichen Genehmi-
gung)

2. Ermittlungsbefugnisse
über Anordnung der
Staatsanwaltschaft ohne
Erfordernis der gerichtli-
chen Bewilligung

Hinweis: die Staatsanwalt-
schaft kann natürlich alle un-
ter Punkt 1.1 angeführten Be-
fugnisse anordnen, wenn sie
dies für erforderlich erachtet
und die Kriminalpolizei nicht
von sich aus tätig wird. Darü-
ber hinaus stehen der Staats-
anwaltschaft die nachstehen-
den Befugnisse zu.
• Sicherstellung von Gegen-
ständen (§ 109 Z 1 lit. a, §
110 Abs. 2)
• Sicherstellung (§ 109 Z 1
lit. b, § 110 Abs. 2) 
• Obduktion (§ 128 Abs. 3)
• Observation (§ 130 Abs. 3)
• verdeckte Ermittlung (§
131 Abs. 2)
• Scheingeschäft (§ 133 Abs.
1 zweiter Satz)
• Anordnung zur Zurückhal-
tung von Briefen bis zum
Eintreffen der gerichtlichen
Bewilligung (§ 138 Abs.2)
• Vorführung zur sofortigen
Vernehmung (§ 153 Abs. 3)
• Personenfahndung (§ 169
Abs. 1).
• Enthaftung gegen bestimm-
te gelindere Mittel (§ 172
Abs. 2) 

3. Ermittlungsbefugnisse
über Anordnung der
Staatsanwaltschaft mit
gerichtlicher Bewilligung

• Auskunft über Bankkonten
und Bankgeschäfte (§ 116
Abs. 3)
• Durchsuchung eines durch
das Hausrecht geschützten
Orts und darin befindlicher
Gegenstände (§ 117 Z 2 lit.
b, § 120 Abs. 1) 
• Besichtigung des unbeklei-
deten Körpers einer Person
(§ 117 Z 3 lit. b, § 120 Abs
1)
• Körperliche Untersuchung
(§ 123 Abs. 3); Anmerkung:
Bei Gefahr im Verzug ist die
Staatsanwaltschaft zur An-
ordnung der körperlichen
Untersuchung ermächtigt.
• molekulargenetische Unter-
suchung (§ 124 Abs. 2)
• Beschlagnahme von Brie-
fen (§ 134 Z 1, § 137 Abs. 1
2. Satz)
• Auskunft über Daten einer
Nachrichtenübermittlung (§
134 Z 2, 137 Abs. 1 2. Satz)
• Überwachung von Nach-
richten (§ 134 Z 3, § 137
Abs. 1 zweiter Satz)
• Optische und akustische
Überwachung (§ 134 Z 4, §
137 Abs. 1 zweiter Satz)
• Automationsunterstützter
Datenabgleich (§ 142 Abs. 1)
• Festnahme (§ 171 Abs. 1)

4. Exklusive gerichtliche
Befugnisse

• Tatrekonstruktion (§ 149
Abs. 3)
• kontradiktorische Verneh-
mung (§ 165)
• Beschlagnahme (§ 115 Abs.
2)
• Aufrechterhaltung angeord-
neter gelinderer Mittel (§ 172
Abs.2)
• Enthaftung unter Anord-
nung bestimmter gelinderer
Mittel (über Antrag; § 173
Abs. 1, 175 Abs. 5 Z 8 u. 9) 
• Untersuchungshaft (§§ 173,
174 Abs. 1)
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